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 Veröffentlicht am 22.09.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen darüber, daß keine Werbungskosten vorliegen: Bei Aufwendungen für "Familienheimfahrten" eines

alleinstehenden Arbeitnehmers zum Besuch seiner Eltern, wenn es sich nicht darum handelte, in gewissen

Zeitabständen (etwa monatlich) in der eigenen Wohnung nach dem Rechten zu sehen.
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